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A.

Anlass

Die moderne Stadt bietet Wohlstand und Lebens-
qualität und die Chance für jeden, das Leben selbst in
die Hand zu nehmen. Deshalb zieht es die Menschen

weltweit in die großen Städte. In vielen Metropolen der
Welt werden grüne Dächer als ein Stück Lebensqua-
lität erkannt, die das Leben in der Stadt attraktiver ma-
chen. Sie sorgen für ein besseres Stadtklima und wer-
ten das Stadtbild auf. Sie erschließen neue Freiräume.
Der Senat will Hamburg als eine moderne Metropole
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entwickeln und mit einer Gründachstrategie einen An-
stoß für den Bau von mehr grünen Dächern geben. 

Das Leben in der inneren Stadt und anderen bau-
lich hochverdichteten Zonen wird zunehmend als
attraktiv empfunden wie die wachsende Nachfrage ge-
rade in den dicht besiedelten Stadtteilen Hamburgs
zeigt. Gerade in diesen Stadtteilen können Grüne
Dächer eine Schlüsselrolle spielen, um neue Grün-
und Freiräume für eine Erholungsnutzung und für den
städtischen Naturhaushalt zur Verfügung zu stellen.
Sie erschließen bisher ungenutzte sowie neue
Freiräume, erhöhen die Biodiversität in der Stadt, för-
dern die positive Wirkung des Stadtklimas, bieten
Rückhaltung und Verdunstung für 50–90 % der anfal-
lenden Niederschläge und können die Überlastung
der Entwässerungssysteme und die Gefahr der Über-
flutung in Hamburg verringern.

Mit der Gründachstrategie für Hamburg wird die
bislang nicht im Focus stehende Ressource „Dächer“
in den Blick genommen und auf ihren Beitrag für
Lebensqualität und Attraktivität betrachtet und ent-
wickelt.

B.

Die Gründachstrategie für Hamburg

1. Ziele und Leitbild

Die Gründachstrategie bedeutet mehr Lebens-
qualität in der Stadt. Sie verbindet in neuer und in-
novativer Weise das stadtentwicklungspolitische
Ziel der nachhaltigen Flächenentwicklung mit den
klimapolitischen Zielsetzungen der Klimafolgen-
anpassung und des Klimaschutzes. Der Senat
und die zuständige Behörde haben an verschie-
denen Stellen und in unterschiedlichen Hand-
lungskonzepten die Grundlagen hierfür gelegt.

Die Gründachstrategie ist im Aktionsplan Anpas-
sung an den Klimawandel ein Baustein im Hand-
lungsfeld „Stadt- und Landschaftsplanung“ zur
klimagerechten Stadtentwicklung (Bürgerschafts-
drucksache 20/8492 vom 25. Juni 2013).

Im Bündnis für das Wohnen, das die Wohnungs-
wirtschaft und der Senat am 20. September 2011
geschlossen haben, ist vereinbart, dass „….bauli-
che Verdichtung stets mit kompensierender Frei-
raumplanung einhergehen“ soll. Neue Projekte in
der inneren Stadt sollen mit einem finanziellen
und einem „grünen Mehrwert“ einhergehen. Bei
diesem Ansatz, mit dem Begriff der Qualitäts-
offensive Freiraum (verankert in der Senatsdruck-
sache 2010/00385), sind Neubauvorhaben immer
mit einer Verbesserung der quantitativen und/
oder qualitativen Freiraumversorgung zu verbin-
den. In bestehenden, verdichteten Stadtquartie-
ren mit einer nur geringen quantitativen Verfüg-

barkeit an wohnungsnahen öffentlichen Freiräu-
men sollen insbesondere auch Maßnahmen ge-
fördert und Flächenaufwertungen vorgenommen
werden, die beispielsweise, wie durch Grün-
dächer erreichbar, zu einer deutlichen Erhöhung
der Grün- und Freiraumqualität führen.

Im Projekt RISA – RegenInfraStrukturAnpassung
werden verschiedene Stufen und Ebenen der
Regenwasserbewirtschaftung betrachtet. Dabei
spielt die Analyse des Potenzials der Regenwas-
serrückhaltung und -pufferung durch Dachbegrü-
nung bei Starkregenfällen und für den Überflu-
tungs- und Gewässerschutz eine noch näher zu
bestimmende Rolle. Die Dachbegrünungsstrate-
gie ist ein hervorgehobener Maßnahmenbaustein
der klimagerechten Stadtentwicklung und hat
eine besondere Bedeutung für das städtische
Klima und den Wasserhaushalt.

Aus den skizzierten Grundlagen leiten sich die
Zielsetzungen und Leitvorstellungen der Grün-
dachstrategie ab:

a. Dächer werden als nutzbare Freiräume er-
schlossen (Freizeit-, Sport- und Spielflächen,
Naturerlebnis, Ruhezonen, soziales Miteinan-
der) und erhöhen so die Lebensqualität. 

b. Sie verbessern das Erscheinungsbild der Stadt
und werten angrenzende Wohnungen oder
Büros auf. 

c. Begrünte Dächer bieten Lebensraum für Pflan-
zen und Tiere, erhöhen die Artenvielfalt in der
Stadt und sind ein Baustein für den Biotopver-
bund.

d. Sie sind kombinierbar mit der energiewirt-
schaftlichen Nutzung der Dachflächen durch
Photovoltaik/Solarthermie.

e. Gründächer tragen zur Verbesserung der
Energiebilanz von Gebäuden bei (Hitze-
abschirmung und Wärmedämmung), sie redu-
zieren Energieverbräuche und CO2–Emissio-
nen, sie mindern Lärm, schützen die Dachab-
dichtung und binden Staub- und Schadstoffe.

f. Gründächer gewährleisten die Rückhaltung
und Verdunstung von Niederschlägen zur Ent-
lastung der Siele in innerstädtischen Berei-
chen; sie leisten so einen Beitrag zur Klimafol-
genanpassung sowie zu Kosteneinsparungen
in Neubaugebieten (geringere, in ihrem Um-
fang zu bestimmende Dimensionierung von
Sielen, Rückhaltebecken, etc.). 

g. Regenwassermanagement beginnt an dem
Ort, an dem die Niederschläge auftreffen:
unter anderem auf dem Dach und mit der
Dachbegrünung. Vor dem Hintergrund der
Flächenkonkurrenz in der ,Verdichteten Stadt‘
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können auf vorhandenen und neuen Dächern
Flächenpotenziale für den Regenwasserrück-
halt gewonnen und gleichzeitig der Flächen-
knappheit in der Stadt begegnet werden,
indem der Bedarf an ebenerdigen Rückhalte-
und Retentionsflächen reduziert wird. 

h. Begrünte Dächer tragen zur Minderung des
Ausgleichs in der Eingriffsbilanzierung bei und
verringern so die Kosten für externe Aus-
gleichsmaßnahmen.

2. Aufgaben und Inhalte

Die Gründachstrategie enthält unterschiedliche
Instrumente und Ansätze, mit denen verstärkt
Gründächer gebaut und für Gründächer geeig-
nete Gebiete und Objekte identifiziert werden. 

Die Hamburger Gründachpotenziale

In Vorbereitung der geplanten Änderung des Siel-
abgabengesetzes zur Einführung der gesplitteten
Abwassergebühr ist durch Hamburg Wasser (HW)
eine Luftbildauswertung in vordefinierten Berei-
chen mit vorhandenen Misch- und Regenwasser-
sielen (durch Pufferbildung von 100 m Abstand
der Flurstücks Fläche zum Siel) durchgeführt wor-
den. Dabei wurden ca. 2000 Grundstücke mit
Gründächern mit einer gesamten Gründach-
fläche von ca. 0,8 km² erkannt. Es wurde eine
Dachfläche von insgesamt ca. 65 km² aufgenom-
men. Dies lässt vermuten, dass gut 1 % der Dach-
fläche innerhalb des vordefinierten Einzugsgebie-
tes von Misch- und Regenwassersielen begrünt
ist.

Ansatzpunkt der Gründachstrategie sind die be-
stehenden Potenziale, die die Stadt für Grüne
Dächer besitzt. Es wird von einem theoretischen
Potenzial für Wohnungs- und Gewerbebauten von
etwa 1 km² begrünbarer Dächer in fünf Jahren
ausgegangen. Die Annahmen beruhen auf den
Zielzahlen des Wohnungsbauprogramms. Die Po-
tentialberechnung geht im Wohnungsneubau von

Flachdächern oder flachgeneigten Dächern aus.
Sie nimmt an, dass 5.000 WE in einer Geschoss-
höhe von 4 Stockwerken errichtet werden (ange-
nommener Wert für Gebäude mit Flachdach, An-
nahme 1.000 WE in Gebäuden mit geneigtem
Dach, daher nicht mitberechnet) und jede WE
eine durchschnittliche Bruttowohneinheitsfläche
von 110 m² besitzt (Rechnung: 5.000 WE/4
Geschosse = 1250 * 110 m² = 137.500 m²). Dies
ergibt eine potentielle Dachfläche von 137.500 m²
im Wohnungsneubau pro Jahr. Bei geringerer Ge-
schossigkeit der Gebäude erhöht sich die Dach-
fläche. 

Etwa 35 % der Dachfläche werden von der Haus-
technik und Sonstigem genutzt und stehen für
Dachbegrünungsmaßnahmen nicht zur Verfü-
gung. Daraus ergibt sich in einem Zeitraum von
5 Jahren ein Dachbegrünungspotential im Woh-
nungsneubau von rund 440.000 m² (Rechnung:
137.500 m² Dachfläche – 35 % Haustechnik * 5
Jahre = rd. 440.000 m²).

Die Potentiale im Gewerbebau begründen sich
auf Annahmen der durchschnittlichen Entwick-
lungen im Hamburger Gewerbebau der letzten
10 Jahre. Wenn man davon ausgeht, dass sich
diese Entwicklung fortsetzt, entstehen folgende
Flächenpotentiale für Dachbegrünung:

– Pro Jahr werden etwa 17 ha städtische Fläche
für den Gewerbebau entwickelt, davon 50 %
für Logistik mit einer GRZ von 0,4 und 50 % für
Sonstige mit einer Grundflächenzahl (GRZ)
von 0,7. Dies ergibt zusammen eine Dach-
fläche von 9,0 ha (90.000 m²). Abzüglich 25 %
der Fläche für Haustechnik ergibt sich ein
Dachbegrünungspotential auf Flachdächern
von 67.500 m²/Jahr, bzw. von 335.000 m² in
fünf Jahren.

– Pro Jahr werden zusätzlich etwa 16 ha private
Flächen für den Gewerbebau entwickelt, davon
50 % Logistik mit einer Grundflächenzahl von
0,4 und 50 % sonstige mit einer Grundflächen-
zahl von 0,7. Dies ergibt eine Dachfläche von
8,8 ha (88.000 m²). Abzüglich 25 % der Fläche
für Haustechnik ergibt sich ein Dachbegrü-
nungspotential auf Flachdächern von Gewer-
bebauten von 66.000 m²/Jahr, bzw. von
330.000 m² in fünf Jahren. Errechnet sind

Leitbild Gründachstrategie 

Die Vision für Hamburg ist, Neubauten und
geeignete Flachdachsanierungen über 100 m²
mit grünen Dächern (Intensiv oder Extensiv) zu
versehen. 

Mindestens 70 % der Neubauten mit Flach-
dach oder flachgeneigten Dächern und geeig-
neten Flachdachsanierungen werden begrünt,
davon sind 20 % für Bewohner oder Beschäf-
tige als Freiräume nutzbar. Grüne Dächer wer-
den so gebaut, dass sie eine durchschnittliche
Regenwasserrückhaltung von 60 % erzielen.1)

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/11432

1) Eine Regenwasserrückhaltung von 60 % bedeutet einen Abfluss-
beiwert C = 0,4. Dieser kann erzielt werden bei Aufbaudicken der
Schüttstoffe von 10–15 cm und einer Dachneigung bis 5 Grad
(Bemessungsregen r(15) = 300 l/(s x ha) Quelle: FLL Dach-
begrünungsrichtlinie 2008). Eine Begrünung dieser Art (Mehr-
schichtaufbau) kostet ca. 25–35 Euro/m² abhängig u.a. von ge-
bäudespezifischen Aspekten (Höhe, Fläche, Dachneigung) und
Logistik (Quelle: Deutscher Dachgärtner Verband e.V.).
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diese Zahlen über den Durchschnitt der Ver-
käufe an Private in den letzten 10 Jahren. 

Im Gewerbebau ergibt die Potentialbetrachtung
von städtischer und privater Fläche (ohne Hafen-
gebäude) in fünf Jahren eine Dachfläche für
Dachbegrünungen von 335.000 m² + 330.000 m²
= 665.000 m².

Die dargestellten Gründachpotenziale sollen
durch die Maßnahmen in den Handlungsschwer-
punkten (siehe 2.1, 2.2 und 2.3) erschlossen wer-
den. Auch die wissenschaftliche Begleitung und
Verbreitung der Ergebnisse der Gründachstrate-
gie (siehe 2.4) trägt hierzu bei.

Umsetzung

Zur Umsetzung der Gründachstrategie werden im
ersten Schritt ein Prozessmanagement und eine
Prozessentwicklung aufgebaut, um die Realisie-
rungsvoraussetzungen und -bedingungen aufzu-
arbeiten und zu entscheiden. Für das Prozessma-
nagement wird ein BSU internes Projekt zur Um-
setzung der Gründachstrategie für Hamburg ein-
gerichtet, aus der heraus Fachgruppen unter Be-
teiligung der Ämter gebildet werden. Die Projekt-
und Fachgruppen führen behördenübergreifend
und mit Externen und öffentlichen Unternehmen
Fachgespräche und fördern den Informationsaus-
tausch. Unterstützt wird das Vorhaben durch eine
begleitende Öffentlichkeitsarbeit.

Im Arbeitsprozess der Gründachstrategie werden
die Inhalte und Einzelinstrumente der Gründach-
strategie (siehe Punkte 2.1–2.4) konkretisiert. 

Die Gründachstrategie hat drei Handlungsebe-
nen:

– Handlungsebene 1 „Fördern“: Grüne Dächer
fördern mittels Auflage eines Förderpro-
gramms für Neubauten und Bestandssanie-
rungen und der besonderen Honorierung von
Intensivdachbegrünungen bei der Bemessung
von Niederschlagsabwassergebühren.

– Handlungsebene 2 „Dialog“: Kommunikation
der Gründachstrategie in der Öffentlichkeit,
extern bei Bauherren und Architekten, intern in
den Behörden, Vorteile und gute Beispiele ver-
mitteln. 

– Handlungsebene 3 „Fordern“: Dachbegrünung
stärker steuern durch eine konsequente Nut-
zung zur Verfügung stehender rechtlicher In-
strumente, wie dem Baugesetzbuch, dem Na-
turschutzgesetz, der Hamburgischen Bauord-
nung und einer Gründachverordnung.

2.1 Handlungsschwerpunkt 1: Fördern

Dieser Handlungsschwerpunkt enthält Anreize
und Instrumente, die Hamburg setzt bzw. einführt,
um den Bau von Gründächern auszulösen, sowie
die Ansätze, wie Hamburg auf Förderungen zur
Umsetzung der Gründachstrategie zurückgreifen
kann.

2.1.1 Förderprogramm für Dachbegrünungen 

Der Senat wird im Rahmen der Gründachstrate-
gie ein Förderprogramm in Höhe von 3 Millionen
Euro auflegen, um Investitionen speziell in Dach-
begrünungen mit hoher Rückhaltfunktion zu er-
reichen bzw. auch in von Bewohnern nutzbaren
Dächern. Die Laufzeit des Programms ist auf 5
Jahre befristet. Es soll beispielgebende Vorhaben
unterstützen, die die Attraktivität, Funktionen und
Vorteile begrünter Dächer dokumentieren und
dazu beitragen, dass Investoren von vornherein
Gebäude mit Dachbegrünung planen oder bei ge-
eigneten Sanierungen mit einem begrünten Dach
vorsehen.

Flankierende Ziele und Effekte des geplanten
Förderprogramms sind die öffentlichkeitswirk-
same Unterstützung innovativer Vorhaben des
umweltgerechten Planens und Bauens, des expe-
rimentellen Städtebaus und der klimaneutralen
Stadtentwicklung, was absehbar einen Image-Ge-
winn für Hamburg bedeutet.

Städte wie München, Bremen, Stuttgart und Düs-
seldorf haben vergleichbare Förderprogramme
eingeführt, international fördern Singapur, Chi-
cago oder Portland Gründächer. Düsseldorf hat
beispielsweise bisher in drei Förderprogrammen
116 Vorhaben mit insgesamt über 1,4 Millionen
Euro bezuschusst, Singapur subventionierte mit
2,4 Millionen Euro seit 2009 ca. 90 Vorhaben (2,5
ha Gründach und 0,6 ha Vertikalbegrünung). In
einer Befragung der HafenCity Universität – HCU
mit dem Deutschen Dachgärtner Verband – DDV
aus dem Jahr 2008/2009 gaben 17 % der deut-
schen Großstädte an, erfolgreich laufende För-
derprogramme zu betreiben. 

Veranschlagt ist ein Fördervolumen von 3,0 Mio.
Euro. Die zuständige Fachbehörde wird die
Förderrichtlinie erarbeiten, die Abwicklung der
Einzelförderungen ist über die Hamburgische
Investitions- und Förderbank disponiert.

Fördergegenstand und Förderbedingung:

– Gefördert werden sollen Intensivdächer mit
höherem Schichtenaufbau und dementspre-
chend höherer Wasserrückhaltefunktion, Ein-
fache Intensivdächer und Extensivdächer. Bei

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. WahlperiodeDrucksache 20/11432
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den Materialien wird der Einsatz von Biozid-un-
schädlichen Materialien zu beachten sein. 

– Die Förderung wird höchstens 50 % der Kosten
pro Quadratmeter betragen. Geplante Förder-
sätze: Intensive Begrünungen bis zu 40 Euro
pro m², einfache Intensivbegrünungen bis zu
20 Euro pro m², Extensivbegrünungen bis zu
15 Euro pro m² Dachbegrünung Nettovegetati-
onsfläche.2)

– Zusätzliche Förderanreize/Zuschlag zur Förde-
rung sind geplant 

• im Bereich des Zweiten Grünen Ringes (ver-
dichtete innere Stadt sowie der Zentrums-
bereich Harburg) und eines gesondert ab-
gegrenzten Bereiches in Bergedorf mit
hoher baulicher Verdichtung,

• als Gemeinschaftsanlage dem Zweck der
Erholung für die Bewohner dienen, 

• öffentlich zugänglich und nutzbar sind
sowie solche,

• die in Verbindung mit dem Aufbau von sola-
rer Energiegewinnung auf Dächern sind. 

– Antragberechtigt sind Grund- und Gebäude-
eigentümer oder sonst dinglich Verfügungs-
berechtigte. 

2.1.2 EU-Förderungen und Bundesförderungen

Für die Gründachstrategie sollen existierende
Förderprogramme des Bundes wie der EU ge-
nutzt werden. Die zuständige Fachbehörde hat im
Mai 2013 einen Antrag auf Förderung beim Pro-
jektträger Jülich (PTJ) gestellt, der im Auftrag des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit Maßnahmen im Be-
reich Umwelt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz mit
dem Schwerpunkt „Maßnahmen zur Anpassung
an die Folgen des Klimawandels“ fördert. Diesem
Schwerpunkt ist die Gründachstrategie zuzurech-
nen. Mit dem Förderantrag beim PTJ (Bewilligung
ausstehend) wird einerseits die Ressourcenaus-
stattung der zuständigen Fachbehörde verbes-
sert, andererseits die Gründachstrategie durch
Einbindung der HafenCity Universität (HCU) als
Projektpartner wissenschaftlich begleitet (s.
Punkt 2.4). 

Soweit die Inhalte der Gründachstrategie weiter
erarbeitet und differenziert worden sind, wird
parallel der Frage nachgegangen, ob und welche
weiteren Förderungen des Bundes oder der EU
noch projektunterstützend beantragt werden kön-
nen.

2.1.3 Bund-Länder-Programme der Städtebau-
förderung/Rahmenprogramm Integrierte
Stadtteilentwicklung (RISE)

Gründächer können als exemplarische klima-
bezogene Projekte in festgelegten Fördergebie-
ten der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE)
nach Maßgabe der Förderrichtlinien (RISE) geför-
dert werden. Anknüpfungspunkte zwischen der
Gründachstrategie und RISE bestehen im Be-
reich hochverdichteter Lagen, bei der Modernisie-
rung/Instandsetzung oder Neuerrichtung von Ge-
meinbedarfseinrichtungen sowie gegebenenfalls
bei den häufig kaum nachgefragten und städte-
baulich problematischen Parkpaletten in Groß-
wohnsiedlungen. Es werden neben extensiv ge-
nutzten auch intensiv genutzte Dächer und die
Verknüpfung von Gründächern mit einer energeti-
schen Optimierung der Gebäude einbezogen.
Grundsätzlich förderfähig sind Projekte dann,
wenn sie sich aus dem Integrierten Entwicklungs-
konzept (RISE) schlüssig ableiten und der Mehr-
wert für das Quartier nachvollziehbar dargestellt
wird (Wirkungsziele). Dies muss über das Merk-
mal Retentionsvermögen hinausgehen, um den
Einsatz der Integrierten Stadtteilentwicklung zu
rechtfertigen.

2.1.4 Niederschlagswassergebühr

Die Wasserrückhaltung und anschließende Ver-
dunstungsleistung eines Gründachs hängt in er-
heblichem Maße von der Substrathöhe und der
Dachneigung ab (Abflussbeiwerte). Bei einem
Intensivdach3) mit Aufbaustärken von 25–50 cm
werden nur noch etwa 20 % des anfallenden Nie-
derschlagswassers in die Oberflächenentwässe-
rung abgegeben. Selbst bei starkem Dauerregen
kommt es bei einer intensiven Dachbegrünung zu
einem verzögerten Abfluss bzw. zu einem Regen-
wasserrückhalt von 20–30 % – ein relevanter Wert
für die Abminderung und Verzögerung von Nie-
derschlagsabflüssen in der verdichteten Stadt. 

Zum 1. Mai 2012 wurde eine Niederschlagswas-
sergebühr mit einem „Gebührensplitting“ fest-
gesetzt. Bei Gründächern mit mehr als 5 cm Höhe
des aufgebrachten Bodensubstrats werden die
Niederschlagsgebühren/m²/Jahr um 50 % gemin-
dert. 

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/11432

2) Dächer mit Freiraumnutzung (z.B. Sportfläche auf dem Dach)
werden in dem Maße gefördert, wie ihre Retentionsleistung
Extensiv- oder Intensivdächern entspricht oder eine Nettovegeta-
tionsfläche von mind. 35 % aufweist.

3) siehe Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung – Land-
schaftsbau e.V. (FLL), Richtlinie für Planung und Ausführung von
Dachbegrünungen – Dachbegrünungsrichtlinie, 2008.
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Es wird im konsensualen Vorgehen mit Hamburg
Wasser geprüft, ob ergänzende, vom Verwal-
tungsaufwand für Hamburg Wasser vertretbare,
Regelungen für den Ausbau der Gründächer ein-
geführt werden können, die weitere Differenzie-
rungen der Niederschlagswassergebühr bis zur
Befreiung enthalten. Es sollte aber primäres Ziel
sein, befestigte und überbaute Flächen, auch In-
tensivdächer, gar nicht an das Siel anzuschließen
bzw. vom Siel abzukoppeln, damit Eigentümer da-
durch vollständig von der Niederschlagswasser-
gebühr befreit werden und überschüssiges Was-
ser auf den Grundstücken bewirtschaftet werden
kann. 

Generelles Ziel ist, durch einen finanziellen An-
reiz Investitionsentscheidungen von Immobilien-
besitzern in Gründächer mit größeren Schicht-
stärken als von Extensivbegrünungen zu errei-
chen. Insbesondere für Intensivdächer mit sehr
hoher Regenrückhaltung/-verdunstung und Auf-
enthaltsqualität sollen Umsetzungsanreize ge-
setzt und Einsparmöglichkeiten angeboten wer-
den.

2.1.5 Zertifizierung

Mit der Zertifizierung von Dachgärten (Gründach-
label) als Element der nachhaltigen Stadtentwick-
lung wird ein weiterer Anreiz zur Realisierung grü-
ner Dächer gesetzt. Vorgesehen ist eine Anleh-
nung der Zertifizierung an die Kriterien der Deut-
schen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
(DGNB). Mit der DGNB-Zertifizierung werden öko-
logische, wirtschaftliche, soziokulturelle, funktio-
nale und technische Qualitäten, Standortaspekte
und der Prozess der Planung und Realisierung
erfasst.

2.1.6 Hamburg geht mit gutem Beispiel voran:
Grüne Dächer auf öffentlichen Gebäuden

Hamburg wird seine Vorbildfunktion wahrnehmen
und seinen Beitrag zum Bau von Gründächern
leisten – und so hohe ökologische, wirtschaftliche
und innovative Standards in die Stadtentwicklung
einbringen. Die zuständigen Fachbehörden wer-
den, um Erfahrungen in Bau, Unterhaltung und
Wirtschaftlichkeit zu sammeln, geeignete Objekte
zum Gründachbau identifizieren wie z.B. Schul-
oder Hochschulgebäude oder den Deckel über
der Bundesautobahn A7 in Stellingen, Schnelsen
und Altona. Diese können zur Grundlage weiterer
Entscheidungen gemacht werden. Beim Neubau
und der Sanierung öffentlicher Gebäude ist die
Realisierung begrünter Dächer grundsätzlich zu
prüfen und dann zu realisieren, wenn dies wirt-
schaftlich vernünftig und technisch machbar ist.

Weiterhin können klimabezogene öffentliche Pro-
jekte mit dem Rahmenprogramm Integrierte
Stadtteilentwicklung (RISE) nach Maßgabe der
RISE-Förderrichtlinien in den festgelegten För-
dergebieten der Integrierten Stadtteilentwicklung
zum Einsatz kommen. Die Hafencity Universität
(HCU) geht mit Messungen auf dem Gründach
ihres Neubaus beispielgebend voran und legt ein
Hamburg-spezifisches Untersuchungsprogramm
auf zur Rückhaltung von Niederschlägen
(s. Punkt 2.4), technisch-konstruktive und me-
teorologische Parameter einschließend.

2.2 Handlungsschwerpunkt 2: Dialog 

Dieser Handlungsschwerpunkt enthält Ansätze
und Instrumente zur Information und Einbezie-
hung der Öffentlichkeit, zur Stärkung der internen
Kommunikation in der Verwaltung sowie zur Ver-
besserung der Öffentlichkeitsarbeit. 

2.2.1 Interne und externe Kommunikation sowie
Öffentlichkeitsarbeit

Die Gründachstrategie sucht den Dialog mit der
Öffentlichkeit sowie der Fachöffentlichkeit. Sie
informiert Bürger und Unternehmen und fördert
die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen
Akteuren. Sie erreicht besondere Interessens-
gruppen (Hauseigentümer, Wohnungsbaugesell-
schaften, Bauherren, Verbände der Logistikwirt-
schaft, baugewerblich Tätige, Stadtplaner, Archi-
tekten, Landschaftsarchitekten, Verwaltungsan-
gehörige etc.), bindet diese ein und stellt eine
Kosten-Nutzen-Darstellung zu Dachbegrünung
zur Verfügung. Sie stärkt die interne Kommunika-
tion im Bereich der Verwaltung und implementiert
eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit.

Veranstaltet werden Workshops, Exkursionen,
Schulungs- und Informationsveranstaltungen; es
werden gesonderte Initiativen aufgelegt mit Kam-
mern, Berufsverbänden, öffentlichen Unterneh-
men, dem Stadt-Marketing etc., um Informa-
tionsdefizite abzubauen. Investitionen verhin-
dernde Unsicherheiten sollen beseitigt, Wissens-
lücken insbesondere zu den Kosten und zur lang-
fristigen Pflege grüner Dächer geschlossen wer-
den.

2.2.2 Internetplattform 

Es wird eine Internetplattform eingerichtet, auf
der die Organisation, Durchführung und Kommu-
nikation der Gründachstrategie für die (Fach-)Öf-
fentlichkeit sowie die Realisierung und die inter-
nationale Werbung für die Gründachprojekte
präsentiert wird. Auf der Website wird ein Aufruf
untergebracht, um bestehende Hamburger Dach-
begrünungen auf Wohngebäuden, Gewerbebau-
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ten und auf öffentlichen Gebäuden zu ermitteln
und geeignete Objekte und Maßnahmen für be-
grünte Dächer zu recherchieren.

2.2.3 Gründach-Wettbewerb Metropolregion
Hamburg

Mit der Gründachstrategie ist die Wiederauf-
nahme eines Wettbewerbs für die Metropolregion
Hamburg vorgesehen, der auf einer Initiative der
Fachverbände aus dem Jahr 2011 beruht. Der
regionale Maßstab ist angedacht, um die Ziele der
Gründachstrategie auch über die Stadt hinaus zu
transportieren. Vorgesehen ist die Prämierung
von Gründachbeiträgen und -projekten von
Gebäudeeigentümern, Mietern, Unternehmen,
(Landschafts-)Architekten, Landschaftsgärtnern
etc., die in hervorgehobener Weise die Intention
und Zielsetzung der Gründachstrategie vermit-
teln. Die Kriterien für den Wettbewerb inklusive
der unterschiedlichen prämierten Projektkatego-
rien – von Penthouse-Dachgärten bis Dachbegrü-
nungen auf Gewerbebauten, innovative Einzel-
lösungen etc. – werden im Verlauf der Konkreti-
sierung der Gründachstrategie erarbeitet.

2.3 Handlungsschwerpunkt 3: Fordern

2.3.1 Vorbereitende Bauleitplanung – Flächen-
nutzungsplan/Landschaftsprogramm 

Der Flächennutzungsplan und das Landschafts-
programm sind die originären Planungsinstru-
mente für die bodennutzungsrelevanten gesamt-
hamburgischen Belange. Gemäß dem Arbeitspro-
gramm des Senats vom 10. Mai 2011 sollen die
Aussagen beider Planwerke präzisiert werden. Im
Rahmen der Erarbeitung zur Gründachstrategie
wird dementsprechend untersucht, die Darstel-
lung von Schwerpunktbereichen für Dachbegrü-
nungen in die Präzisierung der Pläne aufzuneh-
men. Die vorliegende Stadtklimaanalyse und die
Freiraumbedarfsanalyse sollen in das Land-
schaftsprogramm integriert werden. 

2.3.2 Verbindliche Bauleitplanung – Bebau-
ungsplan

In Bereichen, in denen stadtklimatisch die Anzahl
sommerlicher Hitzetage und -nächte zunehmen
wird4), sowie in Gebieten, die mit Freiräumen un-
terversorgt sind, werden grundsätzlich Dachbe-
grünungen und Dachgärten auf geeigneten Ge-
bäuden mit Flachdach oder flachgeneigten
Dächern festgesetzt. Diese soll die Mitnutzung/
Kombinutzung von Solarthermie/Photovoltaik-
anlagen nicht ausschließen. Dies betrifft auch
Regelungen der Zugänglichkeit von Dächern.

Ausnahmen sind nur in diesen und in besonderen
Fällen zulässig. 

Die seit Jahren in der verbindlichen Bauleitpla-
nung praktizierte und einvernehmlich geregelte
Festsetzung einer Dachbegrünung mit einer Min-
destsubstratstärke5) von 8 cm wird überarbeitet
und differenziert – unter anderem zur Auf-
bauhöhe, zur Substratqualität, zur Umweltver-
träglichkeit von Baustoffen, zum Regenwas-
serrückhalt und zu den Vegetationstypen. Es wird
geprüft, durch Änderung des Abwassergesetzes
Regelungen zur Regenwasserrückhaltung durch
Gründächer vorzusehen. 

Mit den Regelungen im verbindlichen Planrecht
wird die Freiraumversorgung quantitativ und qua-
litativ verbessert. Siel- und Regenrückhalte-
becken können geringer dimensioniert werden,
da ein Großteil des Regenwassers auf den
Dächern zunächst verbleibt, dort verdunstet oder
zeitlich verzögert abgegeben wird.

2.3.3 Berücksichtigung im Rahmen der Ein-
griffsregelung

Dachbegrünungen von neuen Gebäuden, die als
Eingriffe einzustufen sind, vermindern die entste-
henden Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft. Sie verringern somit den Bedarf an Aus-
gleichsmaßnahmen an anderer Stelle, da Beein-
trächtigungen schon direkt am Ort des Eingriffs
gemindert werden. Die positiven Effekte von
Dachbegrünungen für den Naturhaushalt bei Ein-
griffen in die Funktionen von Wasser, Boden, Luft,
Klima und Flora/Fauna finden Eingang in Ein-
griffsbewertungen nach der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung.

In die Eingriffsbilanzierung nach dem Staatsräte-
modell werden Gründächer gemäß den jeweils
vorgesehenen Wertstufen einbezogen. Mit der
Gründachstrategie wird der Frage nachgegan-
gen, ob Neubewertungen im Rahmen der Ein-
griffsregelung abhängig von unterschiedlichen
Dachbegrünungen vorgenommen werden. In die-
sem Zusammenhang wird auch betrachtet, ob
nachträgliche Dachbegrünungen als Teil von Aus-
gleichsmaßnahmen für einen Eingriff an anderer
Stelle in Frage kommen können und ob diese Art
der Kompensation die Gewähr der dauerhaften
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Sicherung und Unterhaltung für „fremde“ Ein-
griffe bieten kann.

2.3.4 Städtebauliche Verträge

Die Ausgestaltung von Gründächern soll weiter
und verstärkt als Verpflichtung in städtebaulichen
Verträgen zwischen der Stadt und privaten Inves-
toren Berücksichtigung finden. 

2.3.5 Gründachverordnung

Ein Baustein der Gründachstrategie wäre die Prü-
fung einer Gründachverordnung für abgegrenzte
Stadtbereiche, zum Beispiel für dicht bebaute
Innenstadtbereiche mit den besonders gefährde-
ten Gebieten der Überflutung, den Hitzeinseln in
sommerlichen Hitzeperioden oder in den mit
Freiräumen unterversorgten Gebieten (gemäß
Freiraumbedarfsanalyse der zuständigen Fach-
behörde aus dem Jahr 2012). Die zuständigen
Behörden werden unter Abwägung wirtschaft-
licher Belange von Grundeigentümern/Investoren
und den Anforderungen der ökologischen Stadt-
entwicklung die Frage behandeln, wie ein Instru-
ment zur Förderung von Dachbegrünung bei
Neubauten und Sanierungen vorgegeben werden
kann, bei Neubauten in Vorranggebieten mög-
lichst als Standard. Qualitative Anforderungen
und Ausnahmeregelungen werden entsprechend
formuliert. Geprüft wird weiterhin, auf welche
Rechtsgrundlage eine Gründachverordnung ge-
stützt werden könnte. In Einzelfällen kann § 81 Ab-
satz 1 Nr. 2 der Hamburgischen Bauordnung in
Betracht kommen. Auch das Hamburgische Ab-
wassergesetz kommt in Frage. 

In München beispielsweise ist die Pflicht zur
Dachbegrünung seit 1996 in einer Freiflächenge-
staltungssatzung geregelt. Sie ist inzwischen ein
allgemein anerkannter Standard im Baugesche-
hen, weil sich die Mehrkosten in verkraftbaren
Grenzen halten und die Wohlfahrtswirkungen all-
gemein anerkannt werden. In Verbindung mit den
Festsetzungen aus B-Plänen (mit z.T. höheren
Anforderungen) wurden seit 1996 ein erheblicher
Anteil der vorhanden Flachdächer bzw. flachge-
neigten Dächer begrünt.

2.4 Wissenschaftliche Begleitung

Die Gründachstrategie wird wissenschaftlich von
der HafenCity Universität (HCU) begleitet, die als
Projektpartner hinzugezogen wird. Hiermit wird
auch Förderanforderungen des Projektträgers
Jülich (s. Punkt 2.1.2) Rechnung getragen. Die
wissenschaftliche Begleitung umfasst eine gene-
relle inhaltliche Unterstützung der Gründachstra-
tegie, die Ergebnisübertragung auf andere Städte
und die Realisierung eines Demonstrationsvorha-

bens in Form eines Messprogramms. Ziel des
Messprogramms und die weiteren Ziele, die mit
den von der HCU übernommenen Leistungen
verbunden werden, sind:

– Auswertung der Messergebnisse im Hinblick
auf reale Retentionsleistungen (im Verhältnis
zu in der Praxis genannten/behaupteten Re-
tentionsleistungen); 

– Aufbereitung internationaler und bundesweit
vorhandener Daten zur wasserwirtschaftlichen
Wirksamkeit von Gründächern, besonderes
Augenmerk auf Starkregenereignissen; 

– Aufbereitung der Erfahrungen zur Einbezie-
hung von Gründächern in die Erhebung von
Niederschlagsabwassergebühren;

– Ableitung technischer Konsequenzen aus
einem speziell auf das Retentionsvermögen
fokussierten Gründachaufbau einschließlich
Ableitung von Hinweisen wie diese in die In-
strumente und Teilmaßnahmen der Gründach-
strategie eingeführt werden kann;

– Einspeisung der Ergebnisse in die Fachdiskus-
sion und Abstimmungsschritte zur Gründach-
strategie, Zusammenführung von Akteuren im
Bereich der Klimafolgenanpassung in Ham-
burg, Unterstützung der zuständigen Fach-
behörde bei der erforderlich werdenden
Neuausrichtung der Instrumente zur Nieder-
schlagswasserabführung;

– Untersuchungen zur Einführung einer Klima-
kennzahl, die den Wert unterschiedlich struktu-
rierter Flächen für den Klimaschutz wiedergibt
und in Bezug auf die stadtklimatischen Funk-
tionen vergleichbar ist mit den Kennwerten der
Bauleitplanung (Grundflächenzahl – GRZ und
Geschossflächenzahl – GFZ). Mit dem Kenn-
wert könnte zum Ausdruck gebracht werden, in
welchem Maß offene Flächen der Versickerung
und der Verdunstung dienen (Beispiel Berlin)
bzw. inwieweit Pflanzenstandorte in der Stadt
als CO2 bindende Flächen zum Klimaschutz
beitragen;

– Unterstützung bei der Identifizierung und Rea-
lisierung neuer „Grüner Dächer auf öffent-
lichen Gebäuden“ sowie bei der Einführung
von Gründächern in Schulunterricht und
Lehre, Förderung von Bildung/Ausbildung im
Bereich des „ökologischen Bauens“ und der
„klimaangepassten Stadtentwicklung“;

– Untersuchung von Fallkonstellationen genutz-
ter oder bewirtschafteter Gründächer, die eine
Eignung für Contracting-Verfahren haben, wie
zum Beispiel: eine Wohnungsbaugesellschaft
nutzt das Dach einer angrenzenden Gewerbe-
fläche für einen gemeinschaftlich nutzbaren
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Dachgarten oder ein Gründach wird mit Anla-
gen zur nachhaltigen Energieerzeugung kom-
biniert;

– Aufbereitung der Ergebnisse der Gründach-
strategie zu übertragbaren Maßnahmenbün-
deln für die Klimafolgenanpassung in anderen
Städten.

C.

Implementierung 

Mit dem Arbeitsprozess an der Gründachstrategie
ist mit Senatsbeschluss am 8. April 2014 begonnen
worden. Die Umsetzung soll einem Monitoring unter-
liegen.

D.

Finanzierung/Deckungsmittel

Die Maßnahmen zur Erarbeitung der Gründach-
strategie werden aus vorhandenen Haushaltsmitteln
der Fachbehörden abgewickelt.

E.

Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft möge von
der vorgelegten Mitteilung über die „Gründachstrate-
gie für Hamburg“ Kenntnis nehmen.
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